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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Die Forderung der SVP, nach einem zweiten Regierungssitz, gehörte seit der
Nichtbestätigung von Christoph Blocher (svp, ZH) nach den Wahlen 2007 zum
Standardrepertoire der Volkspartei. Bei den Bundesratswahlen 2011 hatte sich die SVP
mit ihrem nicht sehr professionellen Nominierungsverfahren praktisch selber aus dem
Rennen genommen. Die Vehemenz der Forderung, nach einer adäquaten
Regierungsbeteiligung, nahm 2015 gar noch zu und die Attacken der Volkspartei, vor
allem auf den BDP-Bundesratssitz, wurden lauter. Die zahlreichen Kandidierenden, die
vor den Parlamentswahlen als mögliche Herausforderer angepriesen wurden, dienten
dabei einerseits als Nebelpetarden. Weil diese Ankündigungen und sofortigen
Dementis, etwa von Toni Brunner (svp, SG) oder Adrian Amstutz (svp, BE), von den
Medien bereitwillig aufgenommen und diskutiert wurden, schadete dies anderseits dem
Wahlkampf der SVP in keinster Weise. Auch die anderen Parteien profitierten freilich
von der medial breitgeschlagenen Diskussion um mögliche Szenarien für die nach den
Gesamterneuerungswahlen anstehenden Bundesratswahlen. Die Bürgerlichen
bestätigten zwar den prinzipiellen Anspruch der SVP auf einen zweiten Regierungssitz,
Regierungsmitglieder, die ihre Sache gut machten, wolle man aber nicht abwählen. SP
und GP betonten mit ebendiesem Argument, dass sie Eveline Widmer-Schlumpf (bdp)
auf jeden Fall bestätigen wollten.
Die Ausgangslage änderte sich freilich nach der Demissionsankündigung der BDP-
Bundesrätin. Die Linke pochte zwar auf einen neuen Mitte-Kandidaten, falls die SVP
Kandidierende nominiere, die gegen die Bilateralen seien, und die Grünen sahen
ebenfalls weit und breit keinen wählbaren SVP-Kandidierenden. Die restlichen Parteien
signalisierten aber rasch, dass sie den Anspruch der SVP auf einen zweiten
Bundesratssitz guthiessen und für Spielchen nicht zu haben seien. Dazu gehörte auch
die Bestätigung, Bisherige nicht abwählen zu wollen. In der Tat wurde die Möglichkeit
diskutiert, einen FDP-Bundesrat abzuwählen und mit einem Kandidierenden der
Mitteparteien zu ersetzen, um eine rechtslastige Regierung mit 2 FDP und 2 SVP
Magistraten zu verhindern. Die Chance für ein solches Szenario, war allerdings mehr als
gering, würden doch dafür weder die FDP noch die SVP Hand bieten. 
Rasch zeigte sich zudem, dass die Volkspartei das Nominierungsverfahren dieses Mal
mit grösserer Sorgfalt angegangen war als vier Jahre zuvor. Aus den elf ursprünglichen
Bewerbungen präsentierte die SVP nach ihrer Fraktionssitzung am 20. November drei
Kandidierende aus den drei hauptsächlichen Sprachregionen: Thomas Aeschi (svp, ZG),
Guy Parmelin (svp, VD) und Norman Gobbi (TI, lega). Der Tessiner Lega-Regierungsrat
stellte sich unter das Banner der SVP, wollte aber auf kantonaler Ebene Legist bleiben.
SVP-Fraktionspräsident Adrian Amstutz (svp, BE) wies darauf hin, dass Gobbi Mitglied
der SVP Schweiz sei und das Gedankengut der SVP vertrete. Man kooperiere mit der
Lega auf nationaler Ebene schon lange. Die Lega gehöre im Parlament schliesslich auch
zur SVP-Fraktion. Gobbi sei von der Fraktion praktisch einstimmig nominiert worden
(mit 72 von 74 Stimmen). Parmelin (svp, VD) siegte mit 48 zu 29 Stimmen über Oskar
Freysinger (VS, svp) und Aeschi setzte sich im fünften Wahlgang mit 44 zu 37 Stimmen
gegen Heinz Brand (svp, GR) durch. Ohne Chancen, oder gar nicht ins engere
Auswahlverfahren aufgenommen, waren die Kandidaturen von Hannes Germann (svp,
SH), Thomas Hurter (svp, SH), Res Schmid (NW, svp), Thomas de Courten (svp, BL), Albert
Rösti (svp, BE) und David Weiss (BL, svp). 
Die Dreier-Auswahl überraschte, waren doch im Vorfeld andere Favoriten gehandelt
worden, die im Parlament eine breitere Unterstützung erhalten hätten. Die SVP machte
aber von Anfang an klar, dass sie ihre –  nach der Nicht-Bestätigung Blochers – in den
Parteistatuten verankerte Regel, strikte anwenden werde. In diesem Sinne würden nicht
nominierte, aber gewählte Kandidaten, die ihre Wahl dennoch annähmen, aus der
Partei ausgeschlossen. Die Chancen für Hannes Germann (svp, SH), der laut der NZZ
mehr Freunde im Parlament als in seiner Partei habe und der erste Bundesrat aus dem
Kanton Schaffhausen gewesen wäre, oder für Heinz Brand (svp, GR), der lange als
Kronfavorit aus der vernachlässigten Ostschweiz gegolten hatte, lagen damit praktisch
bei Null. Es wurden zwar Szenarien für einen Sprengkandidaten aus der Reihe der SVP
diskutiert und linke Stimmen kritisierten die Ausschlussregel als Erpressungsversuch,
dem man sich nicht beugen werde. Mögliche Sprengkandidaten gaben allerdings rasch
bekannt, eine allfällige Wahl nicht annehmen zu wollen. 
Die SVP wurde nicht müde zu betonen, dass man mit dem sprachregional
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ausgewogenen Dreierticket eine echte Auswahl anbiete. Man sei der Forderung der SP
und der CVP nachgekommen, einen Kandidierenden aus der Westschweiz aufzustellen
und wolle als grösste Partei auch in der Regierung zwei Landesteile repräsentieren. Die
Auswahl sorgte allerdings auch für Misstöne. Mit der Nominierung von Norman Gobbi
(TI, lega) und Guy Parmelin (svp, VD) – der eine laut Presse bekannt für seine verbalen
Entgleisungen, der andere ein politisches Leichtgewicht – wolle die SVP dem Parlament
den Deutschschweizer Kandidaten Thomas Aeschi (svp, ZG) aufzwingen. Die Romandie
wäre mit drei Sitzen deutlich übervertreten und Gobbi sei Vertreter der Lega. Dies sei
keine echte Auswahl und der schweizerischen Konkordanz unwürdig – liess sich etwa
Eric Nussbaumer (sp, BL) zitieren. Auch die NZZ kommentierte die Dreier-Nomination
als Auswahl, die keine sei. In den Medien galt vorab der Zuger Thomas Aeschi als
Kronfavorit. Er vertrete den neuen Stil der SVP, sei jung und ein Vertreter Blocher'scher
Prägung – so etwa der TA. Die SVP wurde freilich nicht müde zu betonen, dass sie gerne
Regierungsmitglieder aus unterschiedlichen Sprachregionen hätte. 
Die Stimmen –  auch aus der SVP – , die gerne eine breitere Auswahl aus der
Deutschschweiz gehabt hätten, verstummten allerdings nicht. Es gebe durchaus
Spielraum für einen (SVP-internen) Sprengkandidaten, zitierte das SGT Vertreter von SP
und CVP. Immerhin war in den letzten 100 Jahren jeder fünfte gewählte Bundesrat wild,
also nicht von der eigenen Partei nominiert worden. Freilich hatte die Volkspartei alle
ursprünglich elf SVP-Kandidaten dazu bewegt, schriftlich zu bestätigen, eine Wahl als
Sprengkandidat nicht anzunehmen. 1

Regierungspolitik

Es sei «staatspolitisch und rechtsstaatlich problematisch», wie der Bundesrat mit
einfachen Bundesbeschlüssen bei Grundsatz- und Planungsbeschlüssen verfahre, warb
Eric Nussbaumer (sp, BL) in der Sommersession 2022 für sein Postulat, mit dem er die
Stellung von einfachen Bundesbeschlüssen im Rahmen ebensolcher Grundsatz- und
Planungsentscheiden untersucht haben wollte. Obwohl das Parlament zum Beispiel die
Legislaturziele mittels einfachem Bundesbeschluss verabschiede, vertrete der
Bundesrat die Haltung, dass er davon abweichen dürfe, wenn er dies begründe. Damit
könne er aber «trotz klarer Planungs- und Grundsatzbeschlüsse des Parlamentes
eigentlich machen, was er will». Auch das von National- und Ständerat beschlossene
Ziel, mit der EU ein Rahmenabkommen auszuhandeln, habe die Regierung ohne
Rücksprache mit der Legislative einfach fallen gelassen. Auch dieses Beispiel zeige, wie
wenig ernst die Exekutive einfache Bundesbeschlüsse nehme, so Nussbaumer.
Bundesrat Ignazio Cassis verteidigte das Vorgehen des Bundesrats, indem er sich auf
Artikel 28 des Parlamentsgesetzes stützte. Dieser auferlege dem Bundesrat bei
Abweichung von Planungsbeschlüssen eine Informationspflicht, nicht aber die Pflicht,
dem Parlament eine Botschaft zu unterbreiten. Auch im Falle des Abbruchs der
Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit der EU habe die Regierung ausführlich
berichtet und ihre Motive dargelegt. Mit 100 zu 84 Stimmen lehnte der Nationalrat das
Postulat ab. Die geschlossen stimmenden Fraktionen der SP, der GLP und der GP und
die drei EVP-Mitglieder standen den geschlossen stimmenden Fraktionen der
FDP.Liberalen und der SVP sowie einer Mehrheit der Mitte-Fraktion gegenüber. 2

POSTULAT
DATUM: 13.06.2022
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Mitte November 2016 gab das Büro des Nationalrates einer Initiative Nussbaumer Folge,
die einen Zugang zum Extranet für persönliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Ratsmitgliedern forderte. Via Extranet werden den Parlamentarierinnen und
Parlamentariern auf elektronischem Weg Unterlagen zu den Kommissionsgeschäften,
Mitteilungen und Informationen zum Ratsbetrieb sowie Formulare zur Verfügung
gestellt. Da es sich dabei in der Regel um vertrauliche Dokumente handelt, ist der
Zugriff auf das Extranet den Parlamentsmitgliedern vorbehalten. Eric Nussbaumer (sp,
BL) fordert in seinem Vorstoss, dass auch für die persönlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Nationalrätinnen und Nationalräte zumindest ein beschränkter Zugriff
aufs Extranet einzurichten sei. Damit werde eine effizientere Zusammenarbeit
ermöglicht. Das Büro wird sich der Sache annehmen und Zugangsregeln und spezifische
Einschränkungen ausarbeiten. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.11.2016
MARC BÜHLMANN
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Die ständigen Kommissionen, die mit der Parlamentsreform Anfang der 1990er Jahre
eingeführt wurden, spielen eine herausragende Rolle im schweizerischen
Gesetzgebungsprozess. In den Kommissionen werden zahlreiche Entscheide vorgespurt
und wichtige Änderungen an Gesetzesvorlagen angebracht. Kommissionen geben
Empfehlungen zu vielen Vorstössen ab, sie entscheiden, ob via parlamentarische
Initiativen angestossene Ideen in neue Gesetze fliessen sollen und arbeiten
entsprechende Gesetzesentwürfe auch aus. Freilich ist es das Gesamtparlament, das
letztlich entscheidet, ob es die Empfehlungen und Vorlagen seiner Kommissionen
annehmen möchte oder nicht. Eine Studie der Universität Bern zeigte allerdings auf,
dass das Parlament im langjährigen Schnitt rund 75 Prozent aller
Kommissionsempfehlungen (bei parlamentarischen Initiativen und Standesinitiativen)
befolgt. Es ist somit nicht verwunderlich, dass die parteipolitische und individuelle
Besetzung der verschiedenen Kommissionen politisch von einiger Bedeutung ist. 
Institutionell sind die Vorgaben dafür klar: Die Fraktionen – nicht die Parteien –
erhalten entsprechend ihrer Mandatszahl in den jeweiligen Räten eine Anzahl
Kommissionssitze, die sie dann mittels Verhandlungen mit den anderen Fraktionen auf
die verschiedenen Kommissionen und mit fraktionsinternen Verfahren zwischen ihren
Mitgliedern verteilen. Im Nationalrat setzen sich die zwölf ständigen Kommissionen
(neun Sachbereichs- und zwei Aufsichtskommissionen sowie die
Immunitätskommission) in der Regel aus 25 Mitgliedern zusammen, die
Immunitätskommission aus neun. Im Ständerat umfassen die elf ständigen
Kommissionen – der Ständerat kennt keine Immunitätskommission – jeweils 13
Mitglieder. Neben den ständigen Kommissionen können auch Spezialkommissionen
eingesetzt werden, für die entsprechend ihrer Grösse ebenfalls ein Verteilschlüssel
errechnet wird. 
Entsprechend der Ergebnisse der eidgenössischen Wahlen 2019 entfielen von den total
284 Kommissionssitzen im Nationalrat 79 auf die SVP-Fraktion, 56 auf die SP-Fraktion,
43 auf die Mitte-Fraktion, 42 auf die Fraktion der Grünen, 41 auf die FDP-Fraktion und
23 auf die Fraktion der Grünliberalen. Abzüglich der neun Sitze in der
Immunitätskommission (SVP: 3; SP: 2; alle anderen Fraktionen je 1) hatte damit also die
SVP einen Anspruch auf je sieben Sitze in zehn Kommissionen und sechs Sitze in einer
Kommission. Die SP konnte in zehn Kommissionen jeweils fünf Mitglieder platzieren und
in einer vier. Jeweils vier Mitglieder schickten die Mitte-Fraktion in neun Kommissionen
(und je 3 in 2 Kommissionen), die Fraktion der Grünen in acht Kommissionen (und je 3
in 3 Kommissionen) und die FDP-Fraktion in sieben Kommissionen (und je 3 in 4
Kommissionen). Die Fraktion der GLP hatte entsprechend dieser Aufteilung Anspruch
auf je zwei Sitze in den elf Kommissionen. Der Verteilschlüssel im Ständerat brachte der
Mitte- und der FDP-Fraktion je drei Mitglieder in jeder Kommission, der SP- und der
SVP-Fraktion je zwei und der Fraktion der Grünen eines pro Kommission. Darüber
hinaus konnte die Mitte-Fraktion in sieben Kommissionen einen zusätzlichen Sitz
beanspruchen, die FDP in vier, die SP in sechs und die GP in fünf. Da mehr
Kommissionssitze als Fraktionssitze zu besetzen sind, bedeutet dies also auch, dass
einzelne Mitglieder in zwei oder mehr Kommissionen Einsitz nehmen. 
Wesentlich interessanter als die zahlenmässige Verteilung und medial besonders
verfolgt waren die personellen Entscheidungen in den einzelnen Fraktionen. Wer sollte
Einsitz in welche Kommission haben? Wichtig war diese Entscheidung nicht nur
deshalb, weil es mehr oder weniger interessante Kommissionen gebe – die Medien
betonten hier immer wieder die Wichtigkeit der Wirtschafts- und Abgabekommission
(WAK) –, sondern weil der Einsitz in eine Kommission mit individuellen inhaltlichen aber
auch handfesten Interessen verknüpft sein konnte. So dürfte sich eine Juristin in der
Gerichtskommission (GK) vielleicht wohler fühlen als ein Arzt, der sich wiederum eher
für einen Sitz in der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK)
interessieren dürfte. Freilich dürften es aber vor allem auch die Interessenbindungen
sein, die von Bedeutung sind. So hatten in den letzten Jahren die Diskussionen um die
Problematik der inhaltlichen Verknüpfung von Interessengruppen mit der
Kommissionsarbeit stark zugenommen (vgl. auch Dossier «Lobbyismus im
Bundeshaus»). Dabei stand die Frage im Raum, ob und inwiefern Lobbying immer
unmittelbarer bereits in den Kommissionen stattfinde.

Die Fraktionen hatten nach Bekanntgabe der Verteilschlüssel durch die
Parlamentsdienste Ende November bis zum 10. Dezember Zeit, die
Kommissionsmitglieder zu bestimmen. Die Zeitung Blick wusste dabei von SVP-internen
Streitigkeiten bei der Verteilung zu berichten. Lukas Reimann (svp, SG) hatte sich
öffentlich beklagt, dass er seinen Sitz in der SPK-NR nicht behalten durfte; er werde
abgestraft, weil er sich gegen Lobbyismus einsetze und zu wenig parteikonform stimme.
Auch die NZZ vermutete: «Die SVP setzt Abweichler unter Druck und straft sie ab». Die
Zeitung aus Zürich berichtete über Diana Gutjahr (svp, TG), die vom Fraktionsvorstand

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 04.12.2019
MARC BÜHLMANN
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der SVP in der WBK-NR belassen wurde, obwohl ihre Kandidatur für die Präsidentschaft
des Schweizerischen Gewerbeverbands mit einer Einsitznahme in der WAK-NR wohl
chancenreicher gewesen wären. An ihrer statt würde die neu gewählte Esther Friedli
(svp, SG) in der «einflussreichen» WAK Einsitz nehmen, obwohl «Neulinge [...] sehr
selten auf Anhieb in eine zentrale Kommission wie die WAK entsandt» würden, so die
NZZ weiter. Friedli habe diesen «Senkrechtstart ihrem Beziehungsnetz zu verdanken,
primär ihrem Lebenspartner, dem früheren Parteichef Toni Brunner (svp, SG).» Gutjahr
sei wohl ein «europapolitischer Denkzettel» verpasst worden, weil sie sich weigere, die
Begrenzungsinitiative der SVP zu unterstützen, interpretierte die NZZ. Der angefragte
Fraktionschef Thomas Aeschi (svp, ZG) betonte auf Anfrage, dass bei der Vergabe der
Kommissionssitze nicht alle Wünsche erfüllt werden könnten. 
Mediale Erwähnung fand auch die Besetzung der Gesundheitskommission durch die SP.
In der Regel müssten Neugewählte mit ihren Wünschen hinten anstehen, berichtete
dazu auch die Aargauer Zeitung. Dies gelte nicht für Pierre-Yves Maillard (sp, VD), der als
früherer Gesundheitsdirektor des Kantons Waadt «auf Anhieb den Sprung in die
prestigeträchtige Gesundheitskommission» geschafft habe, obwohl der bisherige
Angelo Barrile (sp, ZH) als Arzt dafür prädestiniert gewesen wäre. Die NZZ berichtete
ferner von einer SP-internen Regel. Da die Zahl der Kommissionssitze grösser ist als die
Zahl der Fraktionsmitglieder haben rund ein Drittel der SP-Mitglieder zwei
Kommissionssitze inne. Besagte Regel schreibe vor, dass dies für maximal vier Jahre
möglich sei. Dann habe man sich auf einen Sitz zu konzentrieren. Laut der NZZ habe
sich deshalb Eric Nussbaumer (sp, BL) zwischen der UREK-NR und der APK-NR
zugunsten Letzterer entscheiden müssen. Auch Beat Jans (sp, BS) habe wegen dieser
Regel seinen Sitz in der WAK-NR abgegeben und werde sich nun auf die UREK-NR
alleine konzentrieren müssen. «Weitsichtige Planung» attestierte die NZZ der SP
hingegen für die Besetzung der Kommissionssitze im Ständerat. Mit Christian Levrat (sp,
FR) und Paul Rechsteiner (sp, SG) würden zwei «Schwergewichte» der Partei das
Kommissionspräsidium der «wichtigsten und einflussreichsten» Kommissionen
übernehmen, der SGK-SR und der WAK-SR. Beliebt sei neben der WAK und der SGK
aber auch die UREK, weil sie «viel Aufmerksamkeit» generiere, so die Aargauer Zeitung
mit Blick auf die Verteilung in der FDP-Fraktion. Weil er der Klimaoffensive seiner
Parteipräsidentin Petra Gössi (fdp, SZ) skeptisch begegnet war, sei der bisherige
Christian Wasserfallen (fdp, BE) von seiner Fraktion aus der UREK-NR in die KVF-NR
versetzt worden. Wasserfallen selber sprach in der Aargauer Zeitung und auch in der
NZZ allerdings von einem lange gehegten Wunsch. Einen zusätzlichen Aspekt brachte
die St. Galler Zeitung in die Diskussion: die regionale Vertretung in den Kommissionen.
«St. Gallerinnen starten durch», titelte die Zeitung und freute sich, dass die Ostschweiz
«mehr Gewicht in der Wirtschaftskommission» erhalte. Aber auch eine regionale
Vertretung in der Verkehrskommission wäre wichtig gewesen; dort sei die Vertretung
der Ostschweiz aber nur noch «dünn», klagte das St. Galler Tagblatt. 
Schliesslich beleuchtete die Sonntagszeitung die Verteilung der Kommissionssitze aus
der Perspektive der Gleichstellung. «Die Frauenrevolution bleibt unvollendet», titelte
das Blatt. Zwar hätten die Frauen im Parlament nach den Wahlen 2019 einen Anteil von
39 Prozent (in National- und Ständerat zusammen), seien aber in den
parlamentarischen Kommissionen lediglich zu 36 Prozent vertreten, weil es eher
Männer seien, die mehrere Kommissionssitze besetzten. Zudem sei in den «wichtigen
oder prestigeträchtigen Ausschüssen» die Untervertretung der Frauen noch deutlicher.
In der FK sind lediglich 26 Prozent der Mitglieder Frauen (statt 39%), in der WAK und
der UREK sind es 32 Prozent und in der APK 34 Prozent. In der WBK (53% Frauen) und
der SGK (die Sonntagszeitung nannte sie die «Sozialkommission»; 47%) seien die Frauen
hingegen übervertreten. Auch die Kommissionspräsidien seien nur zu 23 Prozent von
Frauen besetzt. Das sei «undemokratisch», kommentierte die Sonntagszeitung: «[W]o
es politisch um etwas geht, sind die Politikerinnen unterrepräsentiert und haben wenig
zu sagen.» 4

Aufgabe der Präsidentin oder des Präsidenten des Nationalrats ist die Leitung der
Ratsverhandlungen sowie des Ratsbüros, in dem unter anderem die Session und die
Tagesordnung geplant wird. Darüber hinaus repräsentiert die im Volksmund so betitelte
«höchste Schweizerin oder [der] höchste Schweizer» die grosse Kammer gegen aussen.
Normalerweise stimmt die Ratspräsidentin oder der Ratspräsident nicht ab, bei
Stimmengleichheit gibt sie oder er allerdings den Stichentscheid. Der aus dem Amt
scheidende Nationalratspräsident Andreas Aebi (svp, BE) hatte dieses Privileg während
seines Amtsjahres laut Aargauer Zeitung rekordverdächtige sieben Mal.
In seiner Abschiedsrede wiederholte Andreas Aebi das bereits bei seiner Antrittsrede
vor einem Jahr vorgebrachte Motiv seines Amtsjahres: Es sei ihm mit Freude und
Respekt vor dem Amt häufig gelungen, für «Zusammenhalt, Zuversicht und

WAHLGESCHÄFT
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Zufriedenheit» zu sorgen. So hätten auf seine Initiative hin rund 1'000 Schulkinder aus
der Stadt ländliche Gegenden und Schulkinder vom Land eine Stadt besucht, um
gegenseitiges Verständnis und eben den Zusammenhalt zu fördern. Auch wenn viel von
Spaltung gesprochen werde, habe er mit solchen Aktionen viel Gemeinsames und
Vereinendes als letztlich stärkere Kräfte erlebt. Andreas Aebi erhielt eine stehende
Ovation und schritt alsdann zu einer seiner letzten präsidialen Amtshandlungen, der
Leitung der Wahl der neuen Nationalratspräsidentin. 
Zu ebendieser wurde die amtierende erste Vizepräsidentin, Irène Kälin (gp, AG) gewählt.
Sie erhielt 151 von 166 gültigen Stimmen – von den 180 eingelangten Wahlzetteln blieben
13 leer und eine war ungültig; 15 Stimmen entfielen auf andere Personen. Im
langjährigen Vergleich sind 151 Voten ein unterdurchschnittliches Resultat. Im Schnitt
erhielten Präsidentinnen und Präsidenten seit 1960 rund 155 Stimmen. Irène Kälin war
im November 2017 in den Nationalrat nachgerückt und 2019 wiedergewählt worden.
Nach lediglich vier Jahren im Rat wurde die Aargauerin also höchste Schweizerin – im
Schnitt sassen Präsidentinnen und Präsidenten vor ihrer Amtsübernahme bisher mehr
als 14 Jahre im Rat. Mit 34 Jahren gehörte Irène Kälin zudem zu den sechs jüngsten der
mit ihr total 200 Präsidentinnen und Präsidenten (Durchschnittsalter 52.4 Jahre). Sie
war die 15. Frau und nach Maya Graf (gp, BL) 2012 die zweite Vertreterin der Grünen in
der Geschichte des Parlaments. 
Die frisch gekürte Nationalratspräsidentin bedankte sich in ihrer Antrittsrede, dass sie
in das «Amt, das grösser ist als wir alle zusammen», gewählt worden sei. «Erste
Bürgerin» zu sein, sei ein demokratisches Symbol für die Gleichzeitigkeit von
Verschiedenheit und Einheit. Sie repräsentiere jetzt keine Partei, sondern alle
Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz. Ihr Präsidialjahr stellte Irène Kälin unter
das Motto «Vereinbarkeit». Sie erörterte, wie schwierig es sei, Nationalratsmandat und
Mutterschaft unter einen Hut zu bringen. Es habe viel zu reden gegeben, als sie ihren
Sohn ins Parlament mitgenommen, ihn gestillt und gewickelt und gleichzeitig politisiert
habe. Statt aber über Vereinbarkeit zu reden, habe man ihr damals viele Tipps gegeben,
was sie besser machen könnte und was sie falsch mache. Wenn das Milizsystem gestärkt
werden solle, was ihr wichtig sei, müssten aber eben «Vereinbarkeitsstrukturen»
geschaffen werden. Unter Vereinbarkeit verstehe sie aber auch die Einbindung
verschiedener Meinungen. Die «Willensnation» sei eigentlich eine
«Vereinbarkeitsdemokratie». Es gehe darum, Kompromisse zu finden, auch weil die
Vereinbarkeit von verschiedenen politischen Meinungen sehr bereichernd sei – etwas,
das sie mit ihrem Vorgänger habe erleben dürfen. Ihre politischen Überzeugungen lägen
zwar maximal auseinander und doch habe sie sich mit Andreas Aebi stets über das
Verbindende definiert. Man könne mit «Res» Kühe stehlen, was sie auch machen
würde, hätte er nicht schon einen ganzen Stall voll.
Anschliessend kam es zu einem kurzen musikalischen Intermezzo – weil freilich
Maskenpflicht herrschte, sprach 24Heure von einer seltsam bleiernen Stimmung. Unter
anderem fiel auch der traditionelle Präsidentinnenapéro im Bundeshaus den Covid-19-
Massnahmen zum Opfer und auch die kantonale Feier wurde auf Juni 2022 verschoben.
Anschliessend wurden Martin Candinas (mitte, GR) zum ersten Vizepräsidenten und Eric
Nussbaumer (sp, BL) zum zweiten Vizepräsidenten gewählt. Martin Candinas erhielt 172
von 174 gültigen Stimmen (2 gingen an Diverse; von 181 verteilten und 180 eingelangten
Wahlzetteln blieben 4 leer und zwei waren ungültig) und auf Eric Nussbaumer entfielen
145 von 167 gültigen Stimmen (auf 22 standen andere Namen; von 182 verteilten und 181
eingelangten Wahlzetteln blieben 13 leer und einer war ungültig). 5

Welche Partei Anspruch auf das Nationalratspräsidium hat beziehungsweise in welchem
Turnus dieses Amt zwischen den Parteien wechselt, ist rechtlich nicht geregelt.
Zwischen 1931 und 1946 setzte sich als Kompromiss durch, dass die SVP (bzw. damals
BGB)-Fraktion den ersten Präsidenten einer Legislatur stellte, die CVP (bzw. damals die
konservativ-christlichsoziale)-Fraktion den zweiten, die SP-Fraktion den dritten und die
FDP-Fraktion den vierten. Da ab 1947 die LP und die LdU an Grösse im Parlament
gewinnen konnten, durften die beiden Fraktionen bis 1999 in jeder dritten Legislatur
auf Kosten der SVP-Fraktion das Präsidium besetzen. Das Wachstum der Fraktion der
Grünen im neuen Jahrtausend hatte zur Folge, dass die Partei 2012 erstmals eine
Präsidentin stellen konnte, wobei die FDP-Fraktion ihre Präsidentin oder ihren
Präsidenten in der Folge nicht mehr im vierten, sondern im ersten Jahr einer Legislatur
bestimmte. 2021 stellte die grüne Fraktion zum zweiten Mal eine Präsidentin und
unterbrach den Turnus der Regierungsparteien damit erneut.
Um den stärker werdenden parteipolitischen Verschiebungen nach eidgenössischen
Wahlen besser gerecht zu werden, einigten sich die Fraktionspräsidentinnen und
-präsidenten im November 2022 auf eine neue Rotationsregel für das
Nationalratspräsidium, mit der die Grösse der Fraktionen besser berücksichtigt werden

ANDERES
DATUM: 18.11.2022
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.24 5ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



soll. In Zukunft sollen alle bestehenden Fraktionen (aktuell: SVP, SP, Mitte-EVP, Grüne,
FDP und GLP) in einer proportionalen Verteilungsberechnung berücksichtigt werden,
wenn sie in zwei aufeinanderfolgenden Legislaturen mindestens fünf Sitze im
Nationalrat halten und somit die Bedingung für die Bildung einer Fraktion erfüllen.
Berücksichtigt wird neben der Grösse einer Fraktion auch die Zeit, die seit dem letzten
Präsidium vergangen ist, respektive bei Fraktionen, die noch nie ein Präsidium gestellt
hatten, seit deren Gründung. Diese neuen Berechnungen sollen ab der 52. Legislatur
gelten und jeweils zu Beginn einer neuen Legislatur neu durchgeführt werden.
Beibehalten werden soll die ebenfalls informelle Regel, dass die Person, die das zweite
Vizepräsidium innehat, im Folgejahr ins erste Vizepräsidium und dann wiederum ein
Jahr später ins Präsidium aufsteigt. Folglich wird die Mitte das Präsidium für die
Amtsperiode 2022/2023 stellen, gefolgt von der SP 2023/2024 (voraussichtlich der
2022/2023 amtierende 1. Vizepräsident Eric Nussbaumer; sp, BL), von der FDP
2024/2025 (voraussichtlich die 2. Vizepräsidentin Maja Riniker; fdp, AG) und von der
SVP 2025/2026. Die Folgejahre werden im ersten Quartal 2024 berechnet. Sollte die
GLP bei den eidgenössischen Wahlen ihre Fraktionsstärke halten, dürfte sie 2026/2027
das Präsidium stellen. 6

Nur wenige Tage nach der Wahl seines Büros für 2022/2023 musste der Ständerat
bereits eine Ersatzwahl vornehmen. Für die Ende November 2022 zur zweiten
Vizepräsidentin gewählte, aber nur wenige Tage später zur neuen Bundesrätin gekürte
Elisabeth Baume-Schneider wurde auf Vorschlag der SP-Fraktion Eva Herzog (sp, BS)
gewählt – ausgerechnet also jene SP-Vertreterin, die in besagten Bundesratswahlen als
zweite offizielle Kandidatin unterlegen war. Herzog erhielt 39 von 42 möglichen
Stimmen – drei Wahlzettel waren leer geblieben. Die Wahl der Sozialdemokratin sorgte
dafür, dass das Präsidium im Ständerat in Frauenhand blieb – Ständeratspräsidentin
Brigitte Häberli-Koller (mitte, TG) und Vizepräsidentin Lisa Mazzone (gp, GE) besetzten
die ersten beiden Positionen. 2024/2025 wird somit voraussichtlich erstmals eine
Sozialdemokratin das höchste Amt in der kleinen Kammer ausüben. Zwar stellte die SP
bisher insgesamt neun Ständeratspräsidenten, darunter war aber noch nie eine Frau. 
Der Blick wusste zu berichten, dass aus der SP-Ständeratsfraktion neben Eva Herzog
nur noch Carlo Sommaruga (sp, GE) oder Daniel Jositsch (sp, ZH) als Kandidaten für das
Amt in Frage gekommen wären, da alle anderen SP-Ständeratsmitglieder bei den
kommenden Wahlen nicht mehr antreten wollten oder aber andere Ämter anstrebten.
Sie schaue nach vorne, arbeite mit vollem Elan weiter und freue sich auf die neue
Aufgabe, gab die von der SP portierte Baselstädterin im Blick zu Protokoll. Gesetzt der
Fall, Eva Herzog und Eric Nussbaumer (sp, BL) werden bei den eidgenössischen Wahlen
2023 im Ständerat respektive im Nationalrat bestätigt, werden die Ratspräsidien
2024/2025 somit in Basler SP-Händen sein. 7

WAHLGESCHÄFT
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Parlamentsorganisation

Das Parlamentsgesetz sieht vor, dass Kommissionssitzungen vertraulich sind. Allerdings
erlaubt Artikel 47 Absatz 2 seit 1991 eine Ausnahme von diesem Grundsatz und schafft
die Möglichkeit, Anhörungen von Expertinnen und Experten bei komplexen politischen
Sachverhalten und wichtigen Fragen öffentlich zu machen. Die APK-NR beschloss Ende
2018 auf Antrag von Kommissionsmitglied Eric Nussbaumer (sp, BL) ein solches
öffentliches Hearing zum Rahmenabkommen mit der EU. Ziel dieses Vorgehens sei es
unter anderem, eine breitere Öffentlichkeit über dieses «Thema mit enormer Tragweite
für die Schweiz» aufzuklären, gab Kommissionspräsidentin Elisabeth Schneider-
Schneiter (cvp, BL) zu Protokoll. 
In den Medien wurde das Vorhaben grundsätzlich positiv aufgenommen. Die NZZ, die
von «EU-Politik live auf Youtube» berichtete – die Anhörung konnte auf dem Youtube-
Kanal des Parlaments mitverfolgt werden –, listete die bisher lediglich fünf öffentlichen
Hearings auf: 1992 zum Kauf der F/A-18-Jets; 1995 über die Genschutzinitiative; 1996
zum Rinderwahnsinn; 1998 zum Armeeeinsatz zur Unterstützung des Grenzwachtkorps;
sowie 2003 zum Radio- und TV-Gesetz. Damit der Anlass nicht «zur eigenen
Profilierung» genutzt werden könne – so die NZZ weiter –, müssten sich die
Kommissionsmitglieder an von der Präsidentin der APK-NR vorgegebene Spielregeln
halten, kurze Fragen stellen und vor allem die Expertinnen und Experten reden lassen. 
Das «befürchtete Schaulaufen hielt sich in Grenzen», vermochte dann die Aargauer
Zeitung am Tag nach der Anhörung zu berichten. Die «selten mehr als 500 Zuschauer»
auf Youtube hätten einer Veranstaltung beigewohnt, die «bürgerfern und berechnend»
gewesen sei, weil die Kommissionsmitglieder jeweils ihre pro- bzw. contra-
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europäischen Expertinnen und Experten mit «Steilpässen» versorgt hätten. In der
Weltwoche schrieb Roger Köppel (svp, ZH), selber Mitglied der APK-NR und einziger, der
drei Fragen gestellt und bereits zu Beginn kritisiert hatte, dass der Bundesrat nicht
anwesend sei, von einer «von Beginn weg verunglückten Übung». Anders sah dies
Schneider-Schneiter: Das Ziel des Hearings sei erreicht worden, gab sie der Basler
Zeitung Auskunft. Die Mitglieder der Kommission hätten sich überdies an die Regeln
gehalten. Explizit gelobt wurde das Hearing im Tages-Anzeiger. Es sei – im Gegensatz zu
den Kommentaren der SVP, die von einer «Farce» gesprochen hätten – «ein
erfreuliches Niveau» erreicht worden, was «der Europadebatte gutgetan» habe. Die
Zeitung wünschte sich mehr solche öffentliche Hearings. 8

Als zweites Geschäft der Wintersession 2022, gleich nach der Vereidigung des neuen
Ratsmitglieds Marc Jost (evp, BE), schritt die grosse Kammer zu den Wahlen für das
Nationalratspräsidium 2023. Die scheidende Nationalratspräsidentin Irène Kälin (gp,
AG) bedankte sich für das Vertrauen, die Mitarbeit und die Unterstützung und gab ihrer
Hoffnung Ausdruck, dem Anspruch gerecht geworden zu sein, «je zu einem
Hundertneunundneunzigstel Ihre Präsidentin zu sein». Einen besonderen Dank richtete
sie an alle Mitarbeitenden, die im Hintergrund wirken, aber ohne die die Mühlen in Bern
nicht reibungslos mahlen würden. Das Jahr, das mit dem Ende der Pandemie, aber mit
dem Beginn des Krieges in der Ukraine begonnen habe, habe ihr vor allem gezeigt, wie
fragil eine Demokratie sei und dass es gelte, deren Werte jeden Tag zu verteidigen. Sie
habe viel zugehört, sei auch dann im Saal gewesen, wenn die Mehrheit der Mitglieder
abwesend gewesen sei und habe gelernt, dass es darum gehen müsse, grosse
Mehrheiten für Kompromisse zu finden, um möglichst die Gesamtheit der Bürgerinnen
und Bürger zu vertreten. Diesen Konsens immer wieder zu finden, zusammenzustehen
und die gemeinsamen Werte zu stützen, sei und bleibe Aufgabe des Parlaments. Der Rat
verabschiedete seine Präsidentin mit stehenden Ovationen und schritt zur Wahl des
neuen Präsidenten. 
Wie gewohnt rückte der amtierende Vizepräsident ins Amt der höchsten Schweizerin
bzw. des höchsten Schweizers nach. Martin Candinas (mitte, GR) erhielt 181 von 188
möglichen Stimmen. Sieben Stimmen gingen an Diverse. Damit lag er weit über dem
langjährigen Schnitt von 155 Stimmen, kam aber nicht an die bisher höchste
Stimmenzahl heran, die Hansjörg Walter (svp, TG) bei seiner Wahl 2011 erhalten hatte
(185 Stimmen). Der 42-jährige Candinas war bei seiner Wahl jünger als der Durchschnitt
der bisherigen Nationalratspräsidentinnen und -präsidenten (52.4 Jahre) und hatte mit
einer Amtszeit von 11 Jahren etwas weniger Ratserfahrung als der Durchschnitt (14.3
Jahre). Candinas ist erst der fünfte Präsident aus dem Kanton Graubünden und auch
erst der fünfte höchste Schweizer rätoromanischer Muttersprache. 
Er leitete sodann seine Rede auch in der vierten Landessprache ein, wie er das im
Nationalrat bisher stets getan hatte. Er trete seine Aufgabe mit grossem Respekt an –
vor allem auch, weil es noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg eine derartige Häufung von
Krisen gegeben habe wie heute: Pandemie, Krieg, Lieferengpässe, Energiekrise,
Inflation. Zwar sorge das politische System der Schweiz für Stabilität, dies könne aber
nur so bleiben, wenn Politik nicht zum Selbstzweck werde, wenn es nicht um
Eigeninteressen, sondern um das Gemeinwohl gehe. Das Motto seines Präsidialjahres
sei deshalb «gemeinsam – ensemble – insieme – ensemen»; er habe sich mit seiner
Parteikollegin und neuen Ständeratspräsidentin, Brigitte Häberli-Koller (mitte, TG), für
dieses gemeinsame Motto ausgesprochen. Damit sei nicht gemeint, dass es keine
harten Auseinandersetzungen geben dürfe, sondern dass man mit Respekt andere
Meinungen aushalte und dadurch der Demokratie Sorge trage: «Denn in einem Punkt
sind wir uns wohl alle einig: Unsere direkte Demokratie ist nicht perfekt, aber es gibt
kein besseres politisches System auf der ganzen Welt.» Candinas bedankte sich bei
seiner Familie, die im nächsten Jahr öfter ohne ihn auskommen müsse, sowie bei seiner
Vorgängerin, die ihm ein Vorbild gewesen sei, weil sie das Präsidium stets als
Teamaufgabe verstanden habe. Nach einer musikalischen Einlage eines Kinderchors aus
Sumvitg lud der neue Präsident die Ratsmitglieder – «wie es vor Corona Usus war» – zu
seiner Wahlfeier ein, die zwei Tage später in Disentis stattfinden sollte.
Als nächstes Traktandum wählte der Nationalrat das Vizepräsidium. Eric Nussbaumer
(sp, BL) wurde mit 161 von 190 möglichen Stimmen vom zweiten zum ersten
Vizepräsidenten befördert. 8 Wahlzettel blieben leer und 21 entfielen auf Diverse. Neu
ins Präsidium wurde Maja Riniker (fdp, AG) gewählt. Die FDP.Liberale-Fraktion hatte die
2019 in den Nationalrat gewählte 44-Jährige bereits im September 2022 etwas
überraschend der erfahreneren Daniela Schneeberger (fdp, BL) vorgezogen und für das
Amt nominiert. Der Rat wählte sie mit 131 von 186 möglichen Stimmen. 15 Wahlzettel
blieben leer, 4 waren ungültig, 21 entfielen auf Diverse und auf 15 fand sich der Name
von Daniela Schneeberger. Im Normalfall und eine Wiederwahl bei den eidgenössischen

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 28.11.2022
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.24 7ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Wahlen 2023 vorausgesetzt, wird nach Irène Kälin 2025 mit Maja Riniker also erneut
eine Aargauerin die grosse Kammer präsidieren. Zum 15. Mal wird dem Aargau dann
diese Ehre zuteil – nur die Kantone Bern (28), Zürich (24) und Waadt (20) stellten bisher
noch mehr höchste Schweizerinnen und Schweizer. 9

Nach dem Sturm auf das Capitol in den Vereinigten Staaten im Januar 2021 provozierte
auch der Angriff auf das Regierungsgebäude in Brasilia im Frühjahr 2023 mediale
Überlegungen zu den Sicherheitsmassnahmen für das Bundeshaus. Diese seien
«ständiges Traktandum» der Verwaltungsdelegation, gab Eric Nussbaumer (sp, BL),
Mitglied dieser Kommission, der NZZ zu Protokoll. Man wolle – trotz zunehmender
Drohungen – ein «offene[s] Haus bleiben und keine Festung werden». Allerdings
würden laufend neue Sicherheitsvorkehrungen getroffen. So seien etwa kürzlich die
Scheiben im Eingangsbereich und die vom Bundesplatz aus sichtbaren hohen Fenster
des Ständeratssaals gehärtet worden. Bewährt hätten sich im September 2021 bei
Demonstrationen von Covid-Gegnerinnen und Gegnern die Einrichtungen für einen
mobilen Sicherheitszaun. Zudem sei angedacht, dass Sicherheitsbeamte auch
ausserhalb der Sessionszeiten Tag und Nacht «das politische Zentrum des Landes» mit
ihrer Präsenz beschützten, so die NZZ. 

Am 14. Februar 2023 kam es dann in der Tat zu einem Ernstfall. Ein sich auffällig
verhaltener Mann mit Schutzweste und leerem Waffenholster liess sich zwar gegen 14
Uhr widerstandslos festnehmen, wies aber Spuren von Sprengstoff. Zudem wurde
bekannt, dass er auf dem Bundesplatz ein Auto abgestellt hatte. Sofort wurden das
Parlamentsgebäude, Teile des Bundeshauses und angrenzende Gebäude evakuiert und
der Platz grossräumig abgesperrt. Gegen 19 Uhr konnte jedoch Entwarnung gegeben
werden. Der geistig verwirrte Mann wurde in eine Klinik eingewiesen. 

In der Folge wurde jedoch in den Medien einige Kritik an der Reaktion der
Sicherheitskräfte laut. Die zahlreichen in Kommissionssitzungen anwesenden
Parlamentarierinnen und Parlamentarier, aber auch Viola Amherd und Guy Parmelin,
waren über den Südausgang evakuiert worden, weil die Ausgänge Richtung Bundesplatz
aufgrund der Vermutung, dass sich im dort abgestellten Fahrzeug eine Bombe befinden
könnte, als nicht sicher erachtet worden waren. Die Evakuation dauerte aufgrund der
dort eingerichteten Drehtüren allerdings sehr lange, weil jede Person einzeln durch die
Türen geschleust werden musste. Zudem mussten die Evakuierten in der Folge lange
Zeit auf der Bundesterrasse hinter dem Bundeshaus verharren, was
«sicherheitstechnisch nicht optimal gewesen» sei, wie der Tages-Anzeiger einige
Parlamentsmitglieder zitierte. «Jede Landdisco muss sich von Gesetzes wegen
schneller evakuieren lassen», enervierte sich etwa Andrea Caroni (fdp, AR) in der NZZ.
Kritisiert wurde in den Medien auch, dass zwar im Bundeshaus Ost und West, nicht aber
im Parlamentsgebäude ein Alarm zu hören gewesen war und dass das Fahrzeug
anscheinend schon lange Zeit vor dem Polizeieingriff auf dem Bundesplatz parkiert
gewesen sei, ohne dass jemand eingegriffen habe. Die «Sicherheitslücken im
Bundeshaus», wie die NZZ titelte, zeigten sich auch im Umstand, dass die
Ständeratspräsidentin «schlicht vergessen ging»: Brigitte Häberli-Koller (mitte, TG)
hatte noch lange nach der Evakuation ahnungslos in ihrem Präsidialbüro
weitergearbeitet.  

Tags darauf nahm der Sicherheitsbeauftragte der Parlamentsdienste, Andreas
Wortmann, Stellung zur Evakuation. Es sei nach eingehender Analyse klar gewesen, dass
den Evakuierten auf der Südseite keine Gefahr drohe. Die Evakuation sei zwar nicht
sehr geordnet, aber sicher gewesen. Da die Polizei das Gebiet grossräumig abgesperrt
habe, hätten auch keine Sicherheitslücken bestanden. Verbessert werden müsse aber
die Information der Beteiligten. Dennoch kritisierte der Tages-Anzeiger den Vorfall als
«Behördenversagen», da es etwa im Ausland niemals möglich wäre, dass ein verwirrter
Mann unbehelligt in ein politisches Zentrum vordringen könne. Die Schweiz verliere ihre
«Glaubwürdigkeit» und müsse dafür sorgen, dass «der Anschein von Dilettantismus»
vermieden werde. 

Die Verwaltungsdelegation gab in der Folge bekannt, neue Notfallpläne mit
verschiedenen Szenarien ausarbeiten zu lassen. Insbesondere müssten die
Schnittstellenprobleme angegangen werden, die sich ergäben, weil bei einer
Evakuierung «sehr viele [Akteurinnen und Akteure] beteiligt und verantwortlich» seien.
Als Sofortmassnahme würden alle Alarmhörner auch im Parlamentsgebäude
eingeschaltet – darauf war bisher verzichtet worden, um bei einem grossen Andrang
von Besuchenden Panik zu vermeiden – und ein SMS-Notfalldienst für
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Parlamentsmitglieder eingerichtet. 

Ende April 2023 begrüsste der Bundesrat in einer Medienmitteilung die Planung von
Sicherheitsszenarien und kam der an ihn gerichteten Aufforderung der
Verwaltungsdelegation nach, auch die bundesrätlichen Sicherheitsmassnahmen zu
koordinieren und sich mit dem Fedpol an den neuen Sicherheitskonzepten zu
beteiligen. 10

Volksrechte

Da Initiativen der Beratungskategorie der sogenannten «freien Debatte» zugeordnet
werden, haben grundsätzlich alle Parlamentsmitglieder das Recht auf Wortmeldung. In
den anderen, seit 1990 geltenden Beratungskategorien äussern sich in der Regel –
neben den Vertreterinnen und Vertretern des Bundesrates – lediglich
Kommissionssprecherinnen und -sprecher, Antragstellerinnen und Antragsteller von
Vorstössen oder Minderheitsanträgen und allenfalls Fraktionssprecherinnen und
-sprecher. Schon früher uferte die freie Debatte bei Volksinitiativen gerne auch in
einem ziemlichen Redemarathon aus, so etwa bei der «No-Billag»-Initiative. Immer
häufiger wird in solchen Debatten zudem auch das Recht genutzt, Zwischenfragen zu
stellen. So war es auch wenig verwunderlich, dass im Nationalrat nicht weniger als 83
Ratsmitglieder einen Antrag gestellt hatten, um in einem Votum die eigene Position zur
Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)»
verdeutlichen zu können. Aufgrund der grossen Zahl an Rednerinnen und Rednern, aber
eben auch aufgrund der zahlreichen vor allem von SVP-Vertreterinnen und -vertretern
gestellten Zwischenfragen dauerte die Debatte schliesslich insgesamt über neun
Stunden – auf drei verschiedenen Sessionstage verteilt.  

In der Tat stellten die Fraktionsmitglieder der SVP den Hauptharst der Rednerinnen und
Redner, nämlich deren 42; von der SP-Fraktion meldeten sich 17 Mitglieder zu Wort, von
der FDP deren acht, von der CVP sieben, von den Grünen vier und von GLP und BDP je
zwei. Nicht weniger als 82 der 102 Zwischenfragen stammten zudem von der Volkspartei
(FDP: 9; SP: 7; BDP: 2; CVP: 1; GP: 1), wobei die SVP-Fraktionsvertreterinnen und
-vertreter sich häufig auch innerhalb der Fraktion selber befragten, was Roger
Nordmann (sp, VD) zur Zwischenfrage veranlasste, ob es sich hier nicht eher um die
«Selbstbefragungs-Initiative» handle. Den von verschiedenen Ratsmitgliedern
geäusserte Verdacht, dass die Volkspartei versuche, die Ratsabstimmung über die
Initiative so zu verzögern, dass das Begehren nicht bereits im November 2018, sondern
im Wahljahr 2019 an die Urne gelangt – Beat Jans (sp, BS) sprach von «Filibustern» und
Nadine Masshardt (sp, BE) staunte darüber, dass die SVP so viele Fragen zur eigenen
Initiative habe – konnte die SVP nicht ganz ausräumen. Freilich können Zwischenfragen
nur gestellt werden, wenn der Ratspräsident oder die Ratspräsidentin – aktuell
Dominique de Buman (cvp, FR)  – unmittelbar nach einem Votum die Rednerin oder den
Redner fragt, ob diese oder dieser die Zwischenfrage zulasse. Wird diese Frage
verneint, darf die Zwischenfrage nicht gestellt werden. Die meisten Votantinnen und
Votanten – mit Ausnahme der SVP-Abgeordneten – liessen denn die Zwischenfragen gar
nicht zu. Weil einige darob erzürnte SVP-Zwischenfragerinnen und -frager ihre Frage
trotzdem in den Saal riefen, musste de Buman einige Ermahnungen aussprechen.

Der Verdacht, dass es der SVP mit ihrer Redner- und Zwischenfragestrategie in der Tat
nicht nur um einen Kampf gegen die «Diskussionsverweigerung [...] der
Demokratieabschaffer in diesem Saal» ging, wie sich etwa Roger Köppel (svp, ZH)
echauffierte, sondern um eine Verschleppungstaktik, «damit das Geschäft erst im
Wahljahr vors Volk kommt», wie Roger Nordmann vermutete, wurde durch einen von
Fraktionssprecher Thomas Aeschi (svp, ZG) vorgebrachten Ordnungsantrag weiter
erhärtet. Die SVP wehrte sich nämlich dagegen, dass für den dritten Debattenteil eine
Nachtsitzung anberaumt wurde, was in der Regel nur bei hoher Geschäftslast oder
dringlichen Geschäften erfolge. Mit ihrem Ordnungsantrag wollte die SVP ihr Begehren
zu den normalen Sitzungszeiten weiter beraten, was wohl eine Verschiebung in die
Herbstsession bedeutet hätte. Die Sprecherin des Büros, Marina Carobbio Guscetti (sp,
TI) wies darauf hin, dass mit der überdurchschnittlichen Zahl an Rednerinnen und
Rednern das Kriterium der hohen Geschäftslast sehr wohl erfüllt sei. Der
Ordnungsantrag wurde dann mit 121 zu 67 Stimmen abgelehnt. Die 67 Stimmen
stammten allesamt aus den Reihen der Volkspartei. 
Auch der am dritten Verhandlungstag gestellte Antrag der SVP, die Anwesenden zu
zählen, um das nötige Quorum nachzuprüfen, verhalf nicht wirklich zu einer
Beschleunigung der Debatte. Freilich verliessen zahlreiche Parlamentarierinnen und
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Parlamentarier nach dem Drücken des blauen Knopfes – der der Anwesenheitskontrolle
dient – den Nationalratssaal wieder, was Toni Brunner (svp, SG) derart erzürnte, dass er
als Antwort auf eine entsprechende Zwischenfrage von Thomas Aeschi von einem
«Kindergarten» sprach und seine Tirade gegen die nicht anwesenden Ratskolleginnen
und -kollegen vom Nationalratspräsidenten erst durch Abschalten des Mikrofons
unterbrochen wurde.

Nebst all diesem Geplänkel wurden freilich auch Argumente ausgetauscht. In der Tat
dienen die freie Debatte wie auch die Zwischenfragen ja durchaus auch dazu, den
Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, welche Begründungen für den Bezug der
verschiedenen Fronten geltend gemacht werden. Die ab und zu ziemlich emotional, ja
gar gehässig geführte Debatte – der Sonntags-Blick sprach von einer von der SVP
geplanten und zelebrierten Entgleisung, der Tages-Anzeiger von einem eigentlichen
Politikspektakel und die Aargauer Zeitung warf der SVP vor, statt einer inhaltlichen
Debatte auf Klamauk zu setzen – liess in der Tat deutliche Positionsbezüge erkennen.
Während alle Mitglieder der SVP-Fraktion das Begehren vehement verteidigten, lehnten
alle anderen Fraktionen die Initiative einhellig ab. 

Die Kommissionssprecherin Valérie Piller Carrard (sp, FR) und der
Kommissionssprecher Kurt Fluri (fdp, SO) berichteten, dass alle von der SPK-NR
angehörten Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter sowie sämtliche Rechtsexperten
die Initiative ablehnten. Es werde befürchtet, dass das Begehren dem
Wirtschaftsstandort Schweiz schade und in juristischer Hinsicht mehr Probleme
schaffe als löse. In der Kommission sei zudem die Gefahr einer Kündigung wichtiger
Menschenrechtsabkommen, ja gar der Europäischen Menschenrechtskonvention,
diskutiert worden. Klar sei einzig, dass bei einem Konflikt zwischen Völker- und
Landesrecht bestehende Verträge neu verhandelt oder gekündigt werden müssten. Wer
allerdings in welchem Verfahren feststelle oder entscheide, wann ein Normenkonflikt
bestehe und wann nicht bzw. wann dieser Konflikt genügend gravierend sei, bleibe
völlig unklar. Dies würde bei Annahme des Volksbegehrens eine grosse
Rechtsunsicherheit schaffen. Die Kommission empfehle deshalb mit 16 zu 9 respektive
14 zu 11 Stimmen, die Initiative abzulehnen und nicht auf den Gegenvorschlag
einzutreten. Letzterer war von Gerhard Pfister (cvp, ZG) eingebracht worden und
entsprach im Grossen und Ganzen dem schon im Ständerat gescheiterten Vorschlag
von Andrea Caroni (fdp, AR). Pfister zog seinen Antrag gleich zu Beginn der
nationalrätlichen Debatte zurück, weil die Initianten keinerlei Bereitschaft zeigen
würden, auf seinen Vorschlag für eine alternative Lösung überhaupt einsteigen zu
wollen. 

Die Befürworterinnen und Befürworter der Initiative begründeten ihr Anliegen mit vier
Hauptargumenten: (I) Die Initiative wolle Rechtssicherheit schaffen, indem die
Hierarchie von Völker- und Landesrecht geklärt werde. Dies sei auch angesichts einer
immer stärkeren Einmischung rechtlicher Normen in die Politik (sogenannte
Justizialisierung) von Nöten. (II) Damit werde zudem die (direkte) Demokratie gestärkt
und die Abhängigkeit vom Ausland gemindert. (III) Häufig wurde argumentiert, dass mit
der Initiative nur ein Zustand wiederhergestellt werde, wie er fünf Jahre zuvor schon
geherrscht habe. Damit wurde auf ein Bundesgerichtsurteil vom 12. Oktober 2012
rekurriert, mit welchem die Schubert-Praxis faktisch ausser Kraft gesetzt und wodurch
festgelegt worden sei, dass internationales Recht generell nationalem Recht vorgezogen
werden müsse. Konkret hatte das Bundesgericht in einem Fall die
Menschenrechtskonvention der Regelung der Ausschaffungsinitiative vorgezogen.
Damit sei die direkte Demokratie gleichsam ausgehebelt worden, so die SVP. Kein
anderer Staat gebe aber internationalem Recht Vorrang vor Landesrecht. (IV) Gewarnt
wurde in diesem Zusammenhang auch vor der Einmischung der EU, die mit dem viel
diskutierten Rahmenabkommen und dem Vorrang von internationalem Recht faktisch
zum «obersten Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft» werde – so etwa
Hans-Ueli Vogt (svp, ZH). Die Schweiz werde zu einer Marionette und Volksentscheide
verkämen zu einer Art Umfrageergebnis, was letztlich nur noch eine
Scheinselbstbestimmung sei, erklärte Thomas Aeschi. Andreas Glarner (svp, AG)
verklebte sich den Mund mit blauen Klebestreifen, um zu demonstrieren, dass man sich
den Mund verbieten lasse. Roger Köppel warnte gar von einer «kalten Entmachtung des
Volkes» und Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR) stellte die Anschuldigung in den
Raum, dass die «sogenannten Volksvertreter im Saal», denen man im Gegensatz zum
Volk nicht vertrauen könne, dem süssen Gift der Macht verfallen seien, die Souveränität
des Volkes an sich rissen und ins Ausland verkauften. Dies sei der Untergang der
Schweiz. 
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Die Gegnerinnen und Gegner des Begehrens betonten neben den bereits von der
Kommission vorgebrachten Argumenten auch den nötigen Spielraum, den Gerichte im
Einzelfall bräuchten, der aber mit einer Annahme der Initiative stark eingeschränkt
würde. Zahlreiche Plädoyers machten sich zudem für die Menschenrechte stark, die mit
der Annahme einer Initiative gefährdet wären, weil die Kündigung der
Menschenrechtskonvention durch die Schweiz einen fatalen Vorbildcharakter hätte.
Balthasar Glättli (gp, ZH) sprach etwa von einer «Antimenschenrechts-Initiative». Das
Volksbegehren stelle die Werte der Schweiz – laut Nadine Masshardt (sp, BE)
«Verlässlichkeit, Stabilität und Menschenrechte» – fundamental infrage. Die kleine
Schweiz sei auf Vertragssicherheit und auf Völkerrecht angewiesen, damit sie nicht dem
Recht des Stärkeren ausgesetzt sei. Aber wer – so fragte sich Matthias Jauslin (fdp, AG)
– gehe mit einem unverlässlichen Partner noch einen Vertrag ein? Völkerrechtliche
Verträge würden von der Schweiz freiwillig eingegangen, weil sie von grossem Nutzen
seien, betonte Ruth Humbel (cvp, AG). Die Stimmbevölkerung werde nicht durch
Völkerrecht entmachtet, weil wichtige Verträge ja immer direktdemokratisch legitimiert
seien, gab Eric Nussbaumer (sp, BL) zu bedenken. 

Das Schlussvotum gehörte Justizministerin Simonetta Sommaruga. Sie führte aus, dass
sich Souveränität und globale Vernetzung nicht widersprechen, weil die Schweiz
souverän bestimme, mit wem sie internationale Verträge abschliesse. Wie diese
Verträge abzuschliessen seien und dass man sie einzuhalten habe, stehe eigentlich in
der von Volk und Ständen abgesegneten Bundesverfassung. Ebenfalls festgehalten sei,
dass es den Gerichten zu überlassen sei, bei Normenkonflikten flexibel und pragmatisch
zu entscheiden. Mit der Selbstbestimmungsinitiative würde dies allerdings auf den Kopf
gestellt. Das Begehren fordere nicht nur, dass Völkerrecht nicht mehr zählen solle,
sondern dass die Gerichte im Konfliktfall rechtswidrige Entscheide fällen müssten. Die
Neuaushandlung von Verträgen würde damit zu einer Obligation und bleibe nicht
Option. Die Initiative, weil sie nur Schwarz und Weiss kenne, zwänge die Schweiz in ein
Korsett. Nicht nur die eigene Handlungsfähigkeit würde eingeschränkt, sondern auch
die Zuverlässigkeit der Schweiz als Vertragspartnerin werde aufs Spiel gesetzt. Zudem
sei die Initiative nicht genügend deutlich bei der Definition von «Widerspruch». Wann
ein Konflikt zwischen Völkerrecht und Landesrecht bestehe, wie gross dieser sein
müsse und wer dies entscheide, bleibe unklar. Die Justizministerin versuchte auch die
Meinung zu entkräften, dass das Bundesgericht seit 2012 auf die Schubert-Praxis
verzichtet habe; es sei im Gegenteil in mehreren Fällen Bezug genommen worden auf
diese Praxis. Die Schweiz sei erfolgreich, weil sie beweglich und pragmatisch immer
wieder neue Antworten auf neue Herausforderungen gefunden habe. Die im Gegenteil
dazu starre und dogmatische Initiative werde vom Bundesrat deshalb zur Ablehnung
empfohlen. 

Wie aufgrund der Debatte nicht anders zu erwarten war, stimmten die 67 anwesenden
Mitglieder der SVP-Fraktion – einzig Ulrich Giezendanner (svp, AG) war abwesend – für
und die restlichen 127 bei der Abstimmung anwesenden Nationalrätinnen und
Nationalräte gegen Annahme der Initiative. 11

Eigentlich hätte die Stimmbevölkerung am 17. Mai 2020 über drei Vorlagen abstimmen
sollen. Allerdings beschloss der Bundesrat am 18. März angesichts der Covid-Pandemie,
die Abstimmungen über die Begrenzungsinitiative, das Jagdgesetz und die Erhöhung
der Kinderabzüge zu verschieben. In ihrer Medienmitteilung begründete die Regierung
ihren Entscheid mit der erschwerten Meinungsbildung und der nicht sicher zu
gewährleistenden Abstimmungsorganisation. Aufgrund des Versammlungsverbots
könnten ferner auch keine Informations- und Publikumsveranstaltungen stattfinden.
Neben der Absage der Urnengänge empfahl der Bundesrat den Kantonen,
Gemeindeversammlungen zu verbieten. Zudem kündigte er eine Verordnung für einen
Fristenstillstand an.  
In den Medien wurde der Entscheid mehrheitlich begrüsst. Auch die SVP, die mit der
Kampagne für ihre Begrenzungsinitiative bereits begonnen hatte, stand hinter dem
Entscheid des Bundesrats. Die Menschen hätten jetzt andere Probleme, gab Thomas
Aeschi (svp, ZG) der Aargauer Zeitung zu Protokoll. Für den Entscheid habe man
Verständnis, gab Eric Nussbaumer (sp, BL) die Befindlichkeiten in der SP zum Ausdruck,
es sei allerdings demokratiepolitisch heikel, wenn neben dem Parlament nun auch die
Stimmbevölkerung keine politischen Rechte mehr ausübe. Man hätte sich auch
angesichts der schleppenden Verhandlungen mit der EU eine raschere Klärung bei der
Begrenzungsinitiative gewünscht, präzisierte Christian Levrat (sp, FR) in Le Temps. 
In den Medien wurden zudem vergleichbare Situationen gesucht. Selbst während der
beiden Weltkriege und der spanischen Grippe 1918 sei es nicht zu Verschiebungen von
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Urnengängen gekommen, wohl aber 1951, als es die Maul- und Klauenseuche an vielen
Orten verunmöglicht habe, den Urnengang durchzuführen. 
Verschiedene Kantone gingen derweil unterschiedlich mit der Corona-Situation um. Im
Kanton Schwyz wurden kantonale und im Kanton Luzern Ende März noch lokale Wahlen
durchgeführt. Rund 90 Prozent der Bevölkerung würde sowieso brieflich abstimmen;
einzig die Auszählung würde wohl länger dauern – so die Behörden. Eine Verschiebung
sei angesichts der weit fortgeschrittenen Meinungsbildung aber nicht angebracht. Im
Kanton Tessin hingegen, der stark unter der Pandemie litt, wurden die kommunalen
Wahlen von Anfang April verschoben. Die zweiten Wahlgänge der lokalen Wahlen in
Genf wiederum fanden statt – allerdings ohne Urne. Wer nicht brieflich stimmen
konnte, durfte seinen Wahlzettel Dorfpolizisten übergeben, die diese auf Anfrage
abholten. 

Ende April entschied der Bundesrat dann, die drei Vorlagen auf den
Abstimmungstermin vom 27. September 2020 zu verlegen, an dem auch über die
Beschaffung der neuen Kampfjets und über den Vaterschaftsurlaub abgestimmt werden
sollte. Die Medien sprachen in der Folge aufgrund der fünf nationalen Abstimmungen
von einem «Supersonntag». 12

1) BZ, 13.7.15; LT, NZZ, TA, 29.10.15; NZZ, 31.10., 4.11.15; CdT, TA, 6.11.15; CdT, 7.11.15; NZZ, 11.11.15; BZ, 14.11.15; CdT, 17.11.15; AZ,
NZZ, 19.11.15; TA, 20.11.15; AZ, BaZ, Blick, LT, LZ, Lib, NZZ, SGT, TA, 21.11.15; SO, 22.11.15; NZZ, 24.11.15; BZ, NZZ, 25.11.15; BaZ,
NZZ, 26.11.15; NZZ, 27.11., 28.11.15; So-Bli, 29.11.15; CdT, 2.12.15; TA, 4.12.15
2) AB NR, 2022 S. 1140 f.
3) Pa.Iv. 15.496
4) Porcellana (2019). Von Konkordanz zu Konflikt? Die Rolle der parlamentarischen Kommissionen bei der Suche nach
Kompromissen; Verteilschlüssel für die Kommissionssitze im Nationalrat; Verteilschlüssel für die Kommissionssitze im
Ständerat; SGT, 4.12.19; AZ, Blick, NZZ, 6.12.19; NZZ, 10.12.19; SGT, 13.12.19; NZZ, 21.12.19; SoZ, 22.12.19; SGT, 23.12.19
5) AB NR, 2021, S. 2158 ff.; Faktenblatt Nationalratspräsidium; WW, 11.11.21; AZ, 29.11.21; 24H, AZ, NZZ, TA, 30.11.21; WW,
2.12.21; LT, 4.1.22
6) Medienmitteilung Büro-NR vom 18.11.22
7) AB SR, 2022, S. 1337; QJ, 30.11.22; Blick, 13.12., 16.12.22
8) BaZ, 5.6.18; BaZ, NZZ, 11.1.19; AZ, BaZ, Blick, TA, 16.1.19; WW, 18.1.19
9) AB NR, 2022, S. 1943 ff.; AZ, 3.9.22; WW, 8.9., 22.9.22; AZ, LT, NZZ, TA, 29.11.22; AZ, 30.11.22
10) Medienmitteilung Bundesrat vom 26.4.23; Medienmitteilung Verwaltungsdelegation vom 28.2.23; NZZ, 10.1.23; TA,
15.2.23; AZ, TA, 16.2.23; AZ, TA, 17.2.23; LT, 18.2.23; TA, 20.2., 28.2.23
11) 17.046 Abstimmungsprotokoll; AB NR, 2018, S. 641ff.; AB NR, 2018, S. 808ff.; AB NR, 2018, S. 832ff.; AB NR, 2018, S. 930ff.;
AZ, BaZ, NZZ, 31.5.18; So-Bli, 3.6.18; Blick, 6.6.18; BaZ, NZZ, WW, 7.6.18; NZZ, 9.6.18; So-Bli, 10.6.18; AZ, TA, 12.6.18
12) Medienmitteilung BR vom 18.3.20; TA, 18.3.20; AZ, LT, Lib, NZZ, TA, 19.3.20; NZZ, 20.3., 4.4.20; WW, 23.4.20; AZ, LT, NZZ,
30.4.20
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